Grundsätzliche Übereinkunft

Zwischen der


und der

und der


wird folgende Vereinbarung geschlossen:

1. Vorbehaltlich einer Förderung des Verbundprojektes <Ihr Verbundprojektname> durch das BMBF verpflichten sich die Verbundpartner, einen Kooperationsvertrag abzuschließen (siehe „Merkblatt für Antragsteller auf Projektförderung zur Gestaltung von Kooperationsvereinbarungen bei Verbundprojekten“, BMBF-Vordr. 0110/03.01).

2. Die Vertragspartner haben Anträge auf Zuwendung beim BMBF zur Bewilligung eingereicht, die dem gemeinsamem Verbundprojekt zuzurechnen sind. Alle in den Anträgen getroffenen Angaben zu Ausgaben bzw. Kosten, Fördervolumen, Laufzeit, Arbeitsplan und Verwertungsplan sind zwischen den Verbundpartnern abgestimmt.

3. Die Projektleitung und Koordination wird in Übereinstimmung aller Vertragspartner <Name des Verbundprojektleiters, Organisation> übertragen.

4. Jeder Vertragspartner ist für die Durchführung der laut Projektbeschreibung übernommen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben selbst verantwortlich und trägt die hierfür anfallenden Kosten selbst.

5. Bereits bestehende Schutzrechte einzelner Projektpartner werden von den Vertragspartnern gewahrt, berücksichtigt und akzeptiert; sie stehen den Verbundpartnern im Rahmen des Projektes zur Verfügung. Es werden durch den Kooperationsvertrag Regelungen mit einer ausgewogenen Verteilung von Rechten und Pflichten zur Benutzung, Verwertung und Vergütung von Wissen und Ergebnissen vereinbart.

6. Die Verbundpartner werden höherrangiges Recht, insbesondere EU-Wettbewerbsrecht, originär beachten.

7. Die Verbundpartner werden für Streitigkeiten ein Schiedsverfahren absprechen, in dem eine gütliche Einigung angestrebt wird. 

<Unterschriften...>
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